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Verein / Gruppe:  

Ansprechpartner:  

Straße:  

PLZ: Ort  

Telefon:  

Mail:  
 

Fahrzeuganmeldung zum 
Karnevalszug Wiesdorf den 15.02.2026 

 
Die obengenannte Gruppe / Verein gibt gegenüber dem Veranstalter folgende Erklärung ab: 
 

1. Die Anforderungen des Straßenverkehrsamtes der Stadt Leverkusen bezüglich der Betriebserlaubnis für 
teilnehmende Karnevalswagen (Anhänger und Zugfahrzeuge) sind mir bekannt. 

2. Ich kenne die Erklärung des Festausschusses Leverkusener Karneval, dass nur solche Karnevalswagen 
am oben genannten Zug teilnehmen dürfen, die diese Voraussetzungen erfüllen. 

3. Die Richtlinien des FLK sind mir bekannt 
 

Für meine Gruppe erkläre ich, der Unterzeichner, dass die Fahrzeuge diesen Anforderungen 
entsprechen. Folgende Fahrzeuge werden von uns eingesetzt: 
 
 
1. Zugmaschine / Selbstfahrer 2. Anhänger  

Amtl. Kennzeichen:  Amtl. Kennzeichen:  

Amtl. Kennzeichen:  Amtl. Kennzeichen:  

Amtl. Kennzeichen:  Amtl. Kennzeichen:  

Amtl. Kennzeichen:  Amtl. Kennzeichen:  

Amtl. Kennzeichen:  Amtl. Kennzeichen:  
 
 
 
Eine Kopie der Fahrzeugscheine und Alaafbescheinigungen der zugellasenen Fahrzeuge und 
Anhänger. Alle TÜV Gutachten und Betriebserlaubnisse der Anhänger die keine Zulassung haben.  
 
 

Anzahl der Achsen:  
 
 
 
Sonstige Mitteilungen: (z.B. Reihenfolge in der Gesellschaft, Bagagewagen etc.): 
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Es handelt sich (ausfüllen, wenn zutreffend): 
 
☐ Meine Anhänger sind nicht zugelassen; eine Abnahme durch den TÜV ist beigefügt. 

 
☐ Weiterhin liegt eine Bescheinigung der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes der Stadt 

Leverkusen vor (Kopien sind beigefügt). Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass nach der 
Abnahme durch den TÜV keine baulichen Veränderungen an den Fahrzeugen vorgenommen 
wurden. 

 
Mir ist bekannt das bei einer fehlenden Betriebserlaubnis des Anhängers oder der Zugmaschiene, 
der/die Verein /Freie Gruppe nicht mit dem Gespann am Karnevalszug teilnehmen können.  
Weiterhin erkläre ich durch meine Unterschrift, dass die zugelassenen Fahrzeuge nicht gegen die 
Betriebserlaubnis verstoßen. 
 

 

6. Versicherungsbestimmungen:    

Bitte lassen Sie sich zur Sicherheit von Ihrer Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung des 
Zugfahrzeuges und Bagagewagen eine so genannte „Alaaf-Bescheinigung“ ausstellen. 
Durch diese Bescheinigung wird bestätigt, dass der Versicherungsschutz trotz des 
„artfremden Einsatzes“ bei der Brauchtumsveranstaltung bestehen bleibt. Bitte reichen Sie 
die Kopie dieser Bestätigung mit der Anmeldung ein.  

Bitte die Fahrzeuganmeldung bis zum 16.01.2026 zurück an den stellv. Zugleiter 
Andreas Beljan. 

 

Leverkusen, den        
   (Unterschrift) 

 


